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Bundestariftreuegesetz seit 1. Mai in Kraft:

Staatliche Nachfrage wird zur Lohnpolitik
Ute Pappelbaum

Zum 1. Mai 2026 ist das Bundestariftreuegesetz in Kraft getreten. Unternehmen, die öffentliche Aufträge

des Bundes ausführen, müssen ihre Beschäftigten nach einschlägigen Tarifverträgen entlohnen, tariflichen

Urlaub gewähren und definierte Arbeitszeitregelungen einhalten. Die konkreten Standards werden durch

Rechtsverordnungen des Bundesarbeitsministeriums festgelegt.

Ökonomische Wirkungsmechanik:

Vom Beschaffer zum Ordnungsakteur

Die zentrale Verschiebung liegt in der Funktion

öffentlicher Beschaffung. Der Staat agiert nicht mehr

nur als Nachfrager, sondern als aktiver Setzer von

Arbeitsmarktstandards. Tarifliche Bedingungen werden zur

impliziten Zugangsvoraussetzung für öffentliche Aufträge.

Damit verändert sich die Wettbewerbslogik: Lohnkosten

verlieren an Flexibilität, Wettbewerb verlagert sich

auf Produktivität, Organisation und Skalierung. Zugleich

entsteht ein indirekter Mechanismus zur Stabilisierung von

Tarifbindung – nicht über Allgemeinverbindlichkeit, sondern

über Nachfragebindung.

Asymmetrische Anpassung: Warum

kleine Betriebe stärker unter Druck

geraten

Die Regulierung wirkt nicht neutral. Große Unternehmen

verfügen in der Regel bereits über tarifnahe Strukturen und

administrative Kapazitäten. Für sie bedeutet das Gesetz vor

allem Formalisierung.

Kleine und mittlere Betriebe hingegen stehen vor einer

doppelten Belastung:  – steigende variable Kosten

durch tarifliche Löhne  – steigende fixe Kosten durch

Dokumentations- und Nachweispflichten

Gerade die Fixkosten entfalten eine strukturelle Wirkung:

Sie sind unabhängig von der Betriebsgröße und treffen

kleinere Anbieter überproportional. Damit wird Regulierung

zum Skalenvorteil für große Unternehmen.
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Ordnungspolitische Bruchlinien:

Standardisierung versus Wettbewerb

Das Gesetz verfolgt das Ziel, Lohndumping zu verhindern,

greift aber selektiv in den Markt ein. Daraus ergeben sich drei

zentrale Spannungen:

– Preiswettbewerb vs. Sozialstandards: Einheitliche

Löhne stabilisieren Einkommen, reduzieren aber

Preisdifferenzierung.  – Marktoffenheit vs. Marktzugang:

Höhere Standards erhöhen Eintrittshürden.  – Kurzfristige

Haushaltswirkung vs. langfristige Systemeffekte: Öffentliche

Aufträge verteuern sich zunächst, während positive Effekte

erst verzögert eintreten.

Für kleine Betriebe wird diese Spannung konkret: Die

Teilnahme am öffentlichen Markt wird komplexer, riskanter

und teurer. Ein Teil der Anbieter dürfte sich zurückziehen.

Marktfolgen: Stabilere Löhne,

konzentriertere Anbieterstruktur

Die strukturelle Konsequenz ist eine doppelte Verschiebung:

– Stabilisierung der Lohnstruktur durch politisch abgesicherte

Tarifstandards  – Konzentration der Anbieter durch steigende

Marktzugangskosten

Mittelfristig bedeutet das:  – geringere Anbieterdiversität  –

sinkender Wettbewerbsdruck  – potenziell steigende Preise

bei öffentlichen Vergaben

Gleichzeitig entsteht für Unternehmen ein strategischer

Anpassungsdruck: Integration in tarifliche Strukturen,

Wachstum zur Skalierung regulatorischer Kosten oder

Rückzug aus dem öffentlichen Geschäft.

Fazit: Mehr Ordnung im Arbeitsmarkt

– weniger Offenheit im Wettbewerb

Das Bundestariftreuegesetz ist seit dem 1. Mai in Kraft – und

markiert eine stille Systemverschiebung. Der Staat nutzt seine

Nachfrage, um Arbeitsmarktstandards durchzusetzen, ohne

die Tarifordnung formal zu verändern. Das stabilisiert Löhne,

verschiebt aber die Wettbewerbsbedingungen zulasten

kleiner Anbieter. Der Markt wird berechenbarer, aber enger.

Genau diese Verengung ist der Preis der neuen Ordnung.
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